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Der Effekt des  
Granularitätskriteriums

Jürgen Gros / Angelika Hösl-Sachs

Es gehört zu den Grundsätzen des Basel-

III-Regelwerks, dass alle Aktiva einer 

Bank Risikopositionsklassen zugeordnet 

werden. So existieren beispielsweise für 

Forderungen an Staaten, Unternehmen 

oder durch Immobilien besicherte Kredi-

te jeweils eigene Klassen. Sie sind maß-

geblich für das Risikogewicht und damit 

auch dafür, welche Mengen an Eigenka-

pital Banken für Kredite vorhalten müs-

sen.

Forderungen gegenüber Privatpersonen 

sowie kleinen und mittleren Unterneh-

men (KMU) werden bislang der Risikopo-

sitionsklasse „Mengengeschäft“ zugeord-

net – sofern sie ein Volumen von einer 

Million Euro nicht übersteigen. Damit er-

halten sie ein vorteilhaftes Risikogewicht 

von 75 Prozent. Das gilt aber nur, solange 

die In stitute im Mengengeschäft das so-

genannte Granularitätskriterium erfüllen. 

Demnach muss sichergestellt werden, dass 

das Retail-Port folio „angemessen diversifi-

ziert“ ist. Die Diversifikation stellt sicher, 

dass eine Bank nicht durch den Ausfall ei-

nes wichtigen Einzelschuldners in wirt-

schaftliche Not gerät. Kredite dürfen da-

bei dem Mengengeschäft zugeordnet 

werden, wenn sie über „ähnliche Merk-

male“ verfügen.1)

Diese pragmatische qualitative Regelung 

hat sich in der Praxis bewährt, steht nun 

aber trotzdem auf der Kippe. Denn Ende 

2017 hat der Baseler Ausschuss sein fina-

les Basel-III-Regelwerk veröffentlicht und 

darin das Granularitätskriterium deutlich 

schärfer formuliert. Die zusammenge-

fassten Kredite an einen Schuldner dürf-

ten dann 0,2 Prozent des gesamten Men-

gengeschäftsvolumens nicht übersteigen.2) 

Sollten sich die europäischen Gesetzge-

ber bei der anstehenden Umsetzung des 

finalen Basel-III-Regelwerks für so ein 

„hartes“ Granularitätskriterium entschei-

den, hätte dies einen erheblichen negati-

ven Effekt auf die Kreditvergabemöglich-

keiten von Banken: In einigen Fällen 

dürften bereits Darlehen im fünfstelligen 

Bereich nicht mehr dem Mengengeschäft 

zugeordnet werden. Sie erhielten dann 

ein höheres Risikogewicht. Das hätte 

dann deutlich höhere Eigenkapitalanfor-

derungen zur Folge. 

Pragmatische Regelung  
auf der Kippe

Der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) 

hat berechnet, wie sich ein hartes Granu-

laritätskriterium im derzeitigen regulato-

rischen Umfeld3) auf die 236 bayerischen 

Volks- und Raiffeisenbanken auswirken 

würde. Dazu hat der GVB Daten zum Men-

gengeschäft aus dem COREP-Meldebogen 

zum Stichtag 31. Dezember 2018 verwen-

det.4) Zunächst zeigt die Untersuchung 

auf, wie hoch die kritische Kreditgrenze 

einzelner Volks- und Raiffeisenbanken 

bei einem harten Granularitätskriterium 

wäre. Im nächsten Schritt wird der Effekt 

eines harten Granularitätskriteriums auf 

die Eigenkapitalquote untersucht.

Nach den Vorstellungen des Baseler Aus-

schusses darf ein zusammengefasster 

Kredit an einen Schuldner künftig nur 

dann dem Mengengeschäft zugeordnet 

werden, wenn sein Volumen 0,2 Prozent 

des gesamten Mengengeschäfts-Portfo-

lios nicht übersteigt. In der Praxis würde 

dann für lediglich elf bayerische Volks-

banken und Raiffeisenbanken weiterhin 

die gesetzlich verankerte allgemeine 

Obergrenze von 1 Million Euro gelten. 

Für alle anderen Institute wäre eine Här-

tung des Granularitätskriteriums spürbar 
Quelle: GVB     

Abbildung 1: Anzahl der GVB-Mitgliedsbanken nach maximalem Volumen, 
unter dem ein Kredit noch dem Mengengeschäft zugeordnet werden kann
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und die Kreditobergrenze würde sinken 

(siehe Abbildung 1).

Kritische Kreditgrenzen  
im fünfstelligen Bereich

Speziell für die kleinsten der bayerischen 

Volksbanken und Raiffeisenbanken wä-

ren die Auswirkungen extrem: 63 Banken 

mit einer Bilanzsumme von durchschnitt-

lich 141 Millionen Euro könnten dann 

sämtliche Kredite über 100 000 Euro nicht 

mehr dem Mengengeschäft zuordnen. 

Die durchschnittliche kritische Grenze des 

Kreditvolumens über alle 236 GVB-Mit-

gliedsbanken würde auf 291 000 Euro sin-

ken. 

Ein hartes Granularitätskriterium benach-

teiligt also vor allem kleinere Banken. Sie 

müssten für ein und denselben Kredit ein 

höheres Risikogewicht ansetzen und da-

mit deutlich mehr Eigenkapital hinterle-

gen als größere Banken. Das wäre im 

harten Konditionen-Wettbewerb ein er-

heblicher Nachteil und würde zudem die 

Verfügbarkeit von Krediten für den Mit-

telstand einschränken. 

Auswirkung auf  
die Eigenkapitalquoten

Welchen Effekt hätte eine Härtung des 

Granularitätskriteriums auf die Eigenka-

pitalquoten der Banken? Für die Berech-

nung hat der GVB Einzelkreditdaten von 

zwölf bayerischen Volksbanken und 

Raiffeisenbanken mit unterschiedlich ho-

her Bilanzsumme herangezogen.5) Bei  

jedem der Institute wurden die Einzelkre-

ditdaten auf Einzelkundenebene aggre-

giert. Alle Kundenforderungen oberhalb 

der für das Granularitätskriterium kriti-

schen Grenze erhalten in den Berechnun-

gen ein neues Risikogewicht (siehe Abbil-

dung 2).6) Daraus kann für jede Bank ein 

neuer Gesamtrisikobetrag und eine neue 

Kernkapital- sowie Gesamtkapitalquote 

berechnet werden.

Die Effekte sind teils drastisch, wie Abbil-

dung 3 zeigt. Selbst bei den größten 

GVB-Mitgliedsbanken (Bilanzsumme > 

1,026 Milliarden Euro) ist der Effekt eines 

harten Granularitätskriteriums auf die Ei-

genkapitalquoten spürbar. Der Gesamtri-

sikobetrag erhöht sich im Durchschnitt 

um 0,86 Prozent. Die Folge ist eine Ver-

ringerung der Kernkapitalquote um 0,15 

Prozentpunkte. Die Gesamtkapitalquote 

würde um 0,18 Prozentpunkte sinken.

Negative Konsequenzen für die 
Finanzierung der Realwirtschaft

In den beiden mittleren Gruppen ist der 

Effekt jeweils noch größer. Am stärksten 

trifft ein hartes Granularitätskriterium 

die kleinsten der bayerischen Volksban-

ken und Raiffeisenbanken (Bilanzsumme 

 189 Millionen Euro). Bei den drei aus-

gewählten Banken innerhalb dieser 

Gruppe schießt der Gesamtrisikobetrag 

um durchschnittlich 9,55 Prozent nach 

oben. Das reduziert die Kernkapitalquo-

te im Durchschnitt um 1,65 Prozentpunk-

te, während die Gesamtkapitalquote um 

1,93 Prozentpunkte sinken würde. 

Zwar ist die Kapitalausstattung der baye-

rischen Volksbanken und Raiffeisenbanken 

sehr solide. Sollten sich jedoch die Kapi-

talanforderungen schlagartig in diesem 

Umfang erhöhen, würde das die Banken 

erheblich belasten. Da das Eigenkapital 

einer Genossenschaftsbank – im Wesent-

lichen Mitgliedsanteile und thesaurierte 

Gewinne – nicht sprunghaft erhöht wer-

den kann, würde es den Banken schwerer 

fallen, neue Kredite zu vergeben. 

Das hätte negative Konsequenzen für die 

Finanzierung der Realwirtschaft – zumal 

derzeit auch andere regulatorische Maß-

nahmen geplant sind, die ebenfalls zu ei-

ner Erhöhung der Kapitalanforderungen 

führen. Dazu gehören beispielsweise wei-

tere Komponenten zur Überarbeitung 

des Kreditrisikostandardansatzes, neue 

Anforderungen im Zusammenhang mit 

SREP oder der antizyklische Kapitalpuffer.

Status quo beibehalten

Die Berechnung macht deutlich, wie mas-

siv ein hartes Granularitätskriterium ins-

besondere kleine Banken treffen würde. 

Präsident, Genossenschaftsverband 
Bayern e. V. (GVB), München

Wirtschaftspolitische Senior-Referentin,  
Genossenschaftsverband Bayern e. V. (GVB),  
München

Forderungen von Banken gegenüber Privatper-
sonen sowie kleinen und mittleren Unterneh-
men bis zu 1 Million Euro in die Risikopositions-
klasse Mengengeschäft einzuteilen und ihnen 
ein vermindertes Risikogewicht von 75 Prozent 
zuzuordnen, hat sich aus Sicht des Autors als 
pragmatische Regelung bewährt. Wenn künftig 
nach der anstehenden Umsetzung des Basel-III-
Regelwerkes die zusammengefassten Kredite 
an einen Schuldner 0,2 Prozent des gesamten 
Mengengeschäftsvolumens nicht mehr über-
steigen dürfen, sieht er vor allem kleinere Ban-
ken benachteiligt. Diese müssten nach Berech-
nungen seines Verbandes anhand konkreter 
Marktdaten für ein und denselben Kredit ein 
höheres Risikogewicht ansetzen und damit 
deutlich mehr Eigenkapital hinterlegen als grö-
ßere Banken. In der Summe wertet er das als 
regulatorische Strukturpolitik auf Kosten von 
kleinen und mittleren Regionalbanken. (Red.)

Dr. Jürgen Gros

Dr. Angelika  
Hösl-Sachs

Quelle: GVB * KMU-Korrekturfaktor

Abbildung 2: Für die Berechnung herangezogene Risikogewichte

Ausgangslage Hartes Granularitätskriterium

KMU-Kredite 75% × 0,7619* 100% × 0,7619*

Kredite an Privatpersonen 75% 100%
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Quelle: GVB     

Abbildung 3: Effekt einer Härtung des Granularitätskriteriums  
auf zwölf ausgewählte bayerische Volksbanken und Raiffeisenbanken

BS � 189 189 � BS �
400

Gruppe (Bilanzsumme-Grenzen in Millionen Euro)

400 � BS �
1 026

1 026 � BS

- 2

0

2

4

6

8

10

Pr
o

ze
n

t

durchschnittliche Erhöhung Gesamtrisikobetrag (in Prozent)
durchschnittliche Reduktion Kernkapitalquote (in Prozentpunkten)
durchschnittliche Reduktion Gesamtkapitalquote (in Prozentpunkten)

- 1,65
Pp

- 0,89
Pp

- 1,07
Pp

- 0,36
Pp

- 0,43
Pp

- 0,15
Pp

- 0,18
Pp

- 1,93
Pp

9,55

2,32

9,55

0,86

Fußnoten
1)  Vgl. Baseler Ausschuss (2004), Ziffer 70, 3. Spie-
gelstrich i.V.m. Capital Requirements Regulation 
(CRR), Art. 123 b)
2)  Dieses quantitative Kriterium findet sich bereits 
in Basel II. Darin wurde es jedoch lediglich als Option, 
eine angemessene Diversifikation sicherzustellen, an-
gesehen. Die europäischen Gesetzgeber haben sich 
bislang gegen das quantitative Kriterium entschieden. 
Im finalen Basel-III-Regelwerk dürfen nationale Auf-
seher nur von dem quantitativen Granularitätskrite-
rium abweichen, wenn sie andere Methoden an-
wenden, die eine angemessene Diversifizierung si-
cherstellen (vgl. Baseler Ausschuss (2017), Ziffer 55, 
3. Spiegelstrich).
3)  Als Basis für die Berechnungen dienen die derzeiti-
gen Regeln der Capital Requirements Regulation (CRR). 
4)  Meldebogen CRSA_0700_Adressrisiko Retail, Da-
tenfeld Z010S200; für eine genaue Erläuterung der 
Datenbasis siehe Anhang 1.
5)  Hierfür wurden alle GVB-Mitgliedsbanken nach 
Bilanzsummengröße sortiert und in vier gleich gro-
ße Gruppen aufgeteilt. Aus jeder Gruppe wurden 
jeweils drei Banken ausgewählt. Für die genaue 
Methode zur Auswahl der Banken, siehe Anhang 2.
6)  Die angenommenen Risikogewichte basieren auf 
den derzeitigen Regeln der CRR. Im Rahmen der Ba-
sel-III-Finalisierung wird das alternative Risikogewicht 
noch weiter ausdifferenziert in KMU-Kredite (Risiko-
gewicht von 85 Prozent) und „Weiteres Mengenge-
schäft“ an Privatpersonen (Risikogewicht von 100 
Prozent). Ein alternatives Risikogewicht von 85 Pro-
zent für KMU-Kre dite würde den Effekt eines harten 
Granularitätskriteriums auf die Eigenkapitalquoten 
verringern.
7)  Vgl. Capital Requirements Regulation (CRR) Art. 
123 b)
8)  Z010S010 des Meldebogens CRSA_0700_Adressri-
siko Retail
9)  Berechnungen anhand zweier Beispielbanken 
zeigen, dass sich die Ungenauigkeit nur in gerin-
gem Maße im Ergebnis niederschlägt.
10)  Z010S200 des Meldebogens CRSA_0700_Adress-
risiko Retail
11)  Korrelationskoeffizient: 0,97

Sie müssten für ein und denselben Kredit 

mehr Eigenkapital vorhalten als größere 

Banken. Eine derartige regulatorische Un-

gleichbehandlung ist nicht gerechtfertigt. 

Sie schränkt die Möglichkeit kleiner Ban-

ken ein, Kredite an kleine und mittlere 

Unternehmen zu vergeben. Auch die Kon-

ditionen für Mittelstandskunden können 

sich aufgrund höherer Eigenkapitalanfor-

derungen verschlechtern. Das kommt in 

der Summe einer regulatorischen Struk-

turpolitik auf Kosten von kleinen und 

mittleren Regionalbanken gleich.

Für die Umsetzung der Basel-III-Finalisie-

rung in europäisches Recht sollte an den 

bewährten Regeln zur Granularität fest-

gehalten werden.7) Den Volksbanken und 

Raiffeisenbanken ist es hierdurch mög-

lich, ihr Mengengeschäftsportfolio mit-

hilfe verbundinterner Ratings sowie einer 

kreditspezifischen Überprüfung der Bear-

beitungs- und Genehmigungsprozesse 

hinsichtlich einer ausreichenden Granula-

rität zu bewerten. Auch kleinere Volks-

banken und Raiffeisenbanken können 

damit – nach beschriebener Granulari-

tätsprüfung – KMU-Kredite und Kredite 

an Privatpersonen bis zu einem Volumen 

von 1 Million Euro dem Mengengeschäft 

zuordnen. Nicht nur im Interesse kleine-

rer Banken, auch im Interesse des Mittel-

stands sollte an der derzeitigen Regelung 

zur Granularität festgehalten werden.
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Anhang 1: Technische Details zur verwendeten Datenbasis 

Anhang 2: Technische Details zur Auswahl der 12 GVB-Mitgliedsbanken

Den Regelungen des Baseler Ausschusses 

zur Finalisierung von Basel III zufolge 

dürfen die zusammengefassten Kredite 

an einzelne Schuldner 0,2 Prozent des 

gesamten für aufsichtliche Zwecke gebil-

deten Retail-Portfolios (Mengengeschäft) 

der Institute nicht übersteigen. Konkret 

verstehen die Baseler Aufseher unter 

„zusammengefasste Kredite“ alle Arten 

von Retail-Krediten (mit Ausnahme von 

Immobilienkrediten, Derivaten und Wert-

papieren) ohne Berücksichtigung kredit-

risikomindernder Methoden (CRM). Au-

ßerbilanzielle Forderungen sollen nach 

Anwendung der Konversionsfaktoren 

(CCF) angesetzt werden. 

In der Praxis ist es sehr aufwendig, die 

einzelnen Kredite der Banken vor CRM, 

aber nach Anwendung der CCF zu be-

rechnen. Der entsprechende COREP-Mel-

debogen weist die Kredite lediglich ent-

weder vor CRM und vor CCF, nach CRM 

und vor CCF oder nach CRM und nach CCF 

aus. Da die CRM den Ausgangsbetrag8) bei 

den bayerischen Volksbanken und Raiffei-

senbanken lediglich um 2,6 Prozent redu-

zieren, die CCF hingegen um 26 Prozent, 

wurde in den Berechnungen eine Unge-

nauigkeit bei den CRM zugunsten der 

CCF in Kauf genommen.9) Den Berechnun-

gen liegen daher die Kredite nach CRM 

und nach CCF10) zugrunde. 

Unter „einzelnen Schuldnern“ sind laut 

Baseler Dokument nicht nur einzelne 

Kunden zu verstehen. Auch mehrere Ein-

heiten, wie zum Beispiel miteinander  

verbundene Kleinunternehmen, müssen 

unter Umständen als einzelne Schuldner 

betrachtet werden. In den Berechnungen 

wurden die Kredite lediglich auf Einzel-

kundenebene aggregiert. Eine weitere 

Aggregation zum Beispiel auf Ebene von 

„Gruppen verbundener Kunden“ hätte 

den Banken einen hohen manuellen Auf-

wand verursacht. Die Effekte dieses As-

pekts auf die Eigenkapitalquoten der 

Ban ken werden somit tendenziell unter-

schätzt.

Um für die Gesamtheit aller GVB-Mit-

gliedsbanken aussagekräftige Ergebnisse 

zu erhalten, wurden die zwölf Banken 

nach folgendem Verfahren ausgewählt: 

Zunächst wurden Charakteristika der 

Banken identifiziert, die nach der Berech-

nungslogik einen großen Einfluss auf die 

Ergebnisse haben. Hier können zwei 

Haupttreiber identifiziert werden: 

1.  Volumen Mengengeschäft: Je höher 

das Mengengeschäftsvolumen der Bank, 

desto höher die kritische Grenze des Kre-

ditvolumens und desto weniger Kredite 

sind von der Ausgliederung aus dem 

Mengengeschäft betrof fen. Folglich muss 

für weniger Kredite ein unvorteilhafteres 

Risikogewicht gewählt werden und der 

Effekt auf die Ei genkapitalquote der 

Bank ist geringer.

2.  Gesamtrisikobetrag: Je größer der Ge-

samtrisikobetrag, desto geringer der Ef-

fekt einer Erhöhung desselben (um einen 

gegebenen Betrag) auf die Kernkapital-

quote.

Für die Bankenauswahl wurden darauf-

hin zwei Kennzahlen definiert, deren Va-

riation eine möglichst hohe Variation der 

beiden Ergebnistreiber sicherstellen kann: 

1.  Bilanzsumme: Die Bilanzsumme ist 

hochkorreliert mit dem Gesamtrisikobe-

trag.11) Um eine hohe Variation des Ge-

samtrisikobetrags herzustellen, wurden die 

236 Banken nach Bilanzsummengröße 

sortiert und in vier gleich große Gruppen 

aufgeteilt. Aus jeder Gruppe wurden je-

weils drei Banken ausgewählt (siehe Ta-

belle).

2.  Mengengeschäft/Bilanzsumme: Um die 

Variation des Mengengeschäftsvolumens 

innerhalb jeder Gruppe abzubilden, wur-

den die Banken zusätzlich nach dem An-

teil des Mengengeschäfts an ihrer Bilanz-

summe ausgewählt. Innerhalb jeder 

Gruppe wurde jeweils eine Bank ausge-

wählt, deren Kennzahl in etwa dem Me-

dian innerhalb der Gruppe entspricht; 

eine, die dem 25-Prozent-Quantil und 

eine, die dem 75-Prozent-Quantil ent-

spricht.

Basis der Auswirkungsstudie

Quantil Gruppe Bilanzsumme (BS),  
Millionen Euro

Anzahl  
GVB-Mitglieds banken

Anzahl  
Auswahl Banken

75 Prozent bis 100 Prozent 1 BS  1 026 59 3

50 Prozent bis 75 Prozent 2 400  BS  1026 59 3

25 Prozent bis 50 Prozent 3 189  BS  400 59 3

0 Prozent bis 25 Prozent 4 BS  189 59 3

Gesamt 236 12

Quelle: GVB     
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